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dung sowie berufliche Qualifizierung zu helfen, nach 
ihrer Entlassung einen ihren Leistungen und Fähig
keiten entsprechenden Platz in der sozialistischen Ge
sellschaft einzunehmen. Durch Zirkel. Arbeitsgemein
schaften, Kultur- und Sportgruppen, Aktivs und Kom
missionen sind die Jugendlichen in den Prozeß der Er
ziehung und Bildung einzubeziehen.

§ 6

(1) Die durch das Strafverfahren begonnene und in 
den Strafvollzugseinrichtungen fortgesetzte Erziehung 
der Strafgefangenen ist durch eine umfassende Wieder
eingliederung in das gesellschaftliche Leben, insbeson
dere in den Arbeitsprozeß, systematisch weiterzuführen.

(2) Die Leiter der Betriebe, der staatlichen Organe 
und Einrichtungen, die Vorstände der Genossenschaften 
und die Leitungen der gesellschaftlichen Organisationen 
haben in enger Zusammenarbeit mit den sozialistischen 
Kollektiven die Wiedereingliederung aktiv zu unter
stützen.

§7

Die Aufsicht der Staatsanwaltschaft über den Straf
vollzug und über die Wiedereingliederung umfaßt ins
besondere die Einhaltung der Gesetzlichkeit bei der 
Erziehung der Strafgefangenen auf der Grundlage gesell
schaftlich nützlicher Arbeit und staatsbürgerlicher Er
ziehung und Bildung, die Einhaltung der Bestimmungen 
über Arbeitszeit und Arbeitsschutz, die Vergütung der 
Arbeitsleistungen und die Ausgestaltung der arbeits
freien Zeit, die sanitäre und gesundheitliche Betreuung 
und die Unterbringung, Verpflegung und Bekleidung 
der Strafgefangenen.

Kapitel II

Aufgaben und Struktur der Vollzugsorgane

§ 8

(1) Der Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug ob
liegt dem Ministerium des Innern.

(2) Der Minister des Innern und Chef der Deutschen 
Volkspolizei ist dem Ministerrat für den Vollzug der 
Strafen mit Freiheitsentzug verantwortlich.

(3) Der Vollzug von Freiheitsstrafen an Militärperso
nen und von Strafarrest kann bei militärischer Notwen
digkeit durch die Organe des Ministeriums für Nationale 
Verteidigung erfolgen.

§9

(1) Die Verwaltung Strafvollzug ist das Oberste Voll
zugsorgan. 2

(2) Strafvollzugseinrichtungen sind Strafvollzugsan
stalten, Strafvollzugskommandos, Jugendstrafanstalten, 
Arbeitserziehungskommandos, Jugendhäuser und Haft
krankenhäuser sowie Strafvollzugs-, Strafhaft-, Jugend
haft-, Arbeitserziehungs- und Militär-Strafarrestabtei- 
lungen. Sie sind Vollzugsorgane.

§ 10

(1) Das Oberste Vollzugsorgan hat unter strikter Ein
haltung der sozialistischen Gesetzlichkeit einen wirk
samen und den gesellschaftlichen Erfordernissen ent
sprechenden Vollzug der Strafen mit Freiheitsentzug 
zu gewährleisten. Es hat

1. die Sicherheit, Ordnung und Disziplin in den Straf
vollzugseinrichtungen zu garantieren;

2. die Verwahrung und Erziehung der Strafgefangenen 
sowie ihre Versorgung und .Betreuung zu sichern;

3. die Wiedereingliederung der zu entlassenden Straf
gefangenen in das gesellschaftliche Leben allseitig 
vorzubereiten;

4. die gesellschaftlichen Kräfte in die Erziehungsarbeit
._-^des Strafvollzuges differenziert einzubeziehen;

5. die Beziehungen der Strafgefangenen zu staatlichen 
Organen, gesellschaftlichen Organisationen, Ange
hörigen und anderen Personen zu regeln.

(2) Das Oberste Vollzugsorgan hat eine qualifizierte 
operative Anleitung und Kontrolle der Strafvollzugs
einrichtungen zu gewährleisten, die Ergebnisse der Voll
zugsarbeit ständig einzuschätzen, eine systematische 
Forschungsarbeit zu organisieren, die perspektivischen 
Aufgaben herauszuarbeiten und ihrer Lösung zuzu
führen sowie für die Verallgemeinerung guter Erfah
rungen zu sorgen.

(3) Das Oberste Vollzugsorgan hat zur Erfüllung der 
Aufgaben eng mit anderen Rechtspflege-, staatlichen 
und wirtschaftsleitenden Organen, den entsprechenden 
Institutionen sowie gesellschaftlichen Organisationen 
zusammenzuarbeiten.

(4) Das Oberste Vollzugsorgan hat eine richtige Aus
wahl, Ausbildung und Erziehung sowie den zweck
mäßigsten Einsatz der Strafvollzugsangehörigen zu ge
währleisten.

§11

(1) Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen haben 
in ihrem Bereich die Erfüllung der Aufgaben gemäß 
§ 10 Abs. 1 zu gewährleisten sowie die notwendigen 
Entscheidungen über die Verwahrung und Unterbrin
gung, die Erziehung und den Arbeitseinsatz, die Ver
sorgung und medizinische Betreuung der Strafgefange
nen zu treffen und erforderliche Maßnahmen durchzu
setzen. Sie entscheiden darüber hinaus über den Auf
schub und die Unterbrechung des Vollzuges der Strafen 
mit Freiheitsentzug.

(2) Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen haben 
zu gewährleisten, daß alle arbeitsfähigen Strafgefan
genen zu kollektiver, gesellschaftlich nützlicher Arbeit 
eingesetzt werden. Unter Berücksichtigung der Straf
art sind vielfältige Formen der allgemeinen und beruf
lichen Qualifizierung anzuwenden. In den Jugendstraf
anstalten und Jugendhäusern ist eine berufliche und 
allgemeinbildende Qualifizierung zu sichern.

(3) Die Leiter der Strafvollzugseinrichtungen haben 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben eng mit den Rechts
pflege-, Staats- und Wirtschaftsorganen, den entspre
chenden Institutionen sowie gesellschaftlichen Organi
sationen und Kräften zusammenzuarbeiten.


